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Beratungsfolge Datum Behandlung Zuständigkeit 
    

Stadtrat 20.12.2017 öffentlich Entscheidung 
    

 

 

Änderungs/Ergänzungsantrag 

 

 

 

Die Drucksache wird im Beschlussvorschlag 01 wie folgt ergänzt: 

 

"Drei Jahre nach diesem Beschluss (spätestens Ende 2020) erfolgt durch die Stadtverwaltung eine 

erneute Einschätzung zum Vorliegen der Voraussetzungen zur Einrichtung einer eigenen 

Oberstufe an der Gemeinschaftsschule in Kerspleben. Diese Einschätzung ist dem zuständigen 

Ausschuss und dem Stadtrat vorzulegen und dient als Grundlage für eine erneute 

Stadtratsentscheidung in der Sache." 

 

 

Der Beschlusspunkt 02 wird wie folgt geändert 

 

Für die Durchführung der gymnasialen Oberstufe wird gemäß § 6a Abs. 3 Satz 4 ThürSchulG eine 

Kooperation mit dem Königin-Luise-Gymnasium (Staatliches Gymnasium 6, Melanchthonstraße 3, 

99084 Erfurt) einem Erfurter Gymnasium vorbereitet. 

 

 

Begründung: 

Der Wunsch der Eltern und Pädagogen vor Ort ist eindeutig: Eine Gemeinschaftsschule von 1 - 12 

ist gewollt. Dies wurde den Beteiligten vor Ort mehrfach so in Aussicht gestellt. Da eine politische 

Mehrheit dafür momentan nicht abzusehen ist, soll der Schule auf diese Weise die Möglichkeit 

gegeben werden, durch eine gezielte Schulentwicklung die Notwendigkeit der Einrichtung einer 

Oberstufe zu belegen. 

 

 

  

 

Fraktion CDU 

    

Titel der Drucksache: 

Antrag der Fraktion CDU zur Drucksache 

2100/17 Schulartänderung der Grundschule 

Kerspleben und der Regelschule Kerspleben in 

eine Gemeinschaftsschule nach § 6a Abs. 3 

ThürSchulG 
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 Ä./E.-Antrag  

zur DS-Nr.: 2100/17 
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Anlagenverzeichnis 

 

 

 

 

 

19.12.2017, gez. i.A. Bergmann   

Datum, Unterschrift 
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